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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Bundesgesetz über das Verbot der geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid 

 
 

 

Begriffsbestimmungen 
§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 

 1. „Exploration“ die Beurteilung potenzieller Speicherkomplexe zum Zweck 
der geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid durch Eingriffe in den 
Untergrund wie Bohrungen, mit denen geologische Daten über die Schich-
tung in dem potenziellen Speicherkomplex erhoben werden sollen, und ge-
gebenenfalls die Durchführung von Injektionstests zur Charakterisierung 
der Speicherstätte und 

 2. „geologische Speicherung von Kohlenstoffdioxid“ die Injektion und behäl-
terlose Speicherung von Kohlenstoffdioxidströmen in geologischen Struktu-
ren. 

Verbot der Speicherung 
§ 2. (1) Im Bundesgebiet sind verboten: 

 1. die Exploration sowie 
 2. die geologische Speicherung von Kohlenstoffdioxid. 

(2) Abs. 1 gilt nicht 
 1. für die Exploration zu Forschungszwecken oder zur Entwicklung oder Er-

probung neuer Produkte oder Verfahren und 
 2. für die geologische Speicherung von Kohlenstoffdioxid mit einem geplan-

ten Gesamtspeichervolumen von weniger als 100 000 Tonnen für die in Z 1 
genannten Zwecke. 

Werden im Zuge der Exploration zu Forschungszwecken Injektionstests durchge-
führt, so ist die injizierte Menge bei der nachfolgenden geologischen Speicherung zu 
Forschungszwecken anzurechnen. 

Geologische Speicherung zu Forschungszwecken 
§ 3. Für die in § 2 Abs. 2 genannten Tätigkeiten ist, sofern sie sich auf kohlen-

wasserstoffführende geologische Strukturen beziehen, die Zustimmung des Bundes 
als Eigentümer der Kohlenwasserstoffe und der Hohlräume der Kohlenwasserstoff-
träger (§ 4 Abs. 2 des Mineralrohstoffgesetzes, BGBl. I Nr. 38/1999, in der jeweils 
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geltenden Fassung) erforderlich.
Evaluierung 

§ 4. (1) Die Bundesregierung hat bis 31. Dezember 2018 und danach im Ab-
stand von jeweils fünf Jahren einen Bericht über die Evaluierung des Verbotes ge-
mäß § 2 unter besonderer Berücksichtigung der international gewonnenen Erfahrun-
gen dem Nationalrat vorzulegen. Der Vorschlag für den Bericht ist vom Bundesmi-
nister für Wirtschaft, Jugend und Familie im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie dem Bundesmi-
nister für Verkehr, Innovation und Technologie zu erstellen. 

(2) Sofern sich aus dem Evaluierungsbericht die Notwendigkeit gesetzgeberi-
scher Maßnahmen ergibt, hat die Bundesregierung entsprechende Entwürfe auf 
Vorschlag des Bundesministers für Wirtschaft, Jugend und Familie im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft gemeinsam mit dem Bericht dem Nationalrat vorzulegen. 

Strafbestimmung 
§ 5. Wer dem Verbot gemäß § 2 Abs. 1 zuwiderhandelt, begeht eine Verwal-

tungsübertretung und ist vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend 
mit einer Geldstrafe bis 35 000 Euro zu bestrafen. 

Vollziehung 
§ 6. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit in Abs. 2 nichts 

anderes bestimmt wird, der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend 
betraut. Diesem obliegt auch die Entscheidung über die Zustimmung des Bundes 
nach § 3. 

(2) Die Vollziehung des § 4 Abs. 1 obliegt der Bundesregierung auf Vorschlag 
des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie 
dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. Die Vollziehung des 
§ 4 Abs. 2 obliegt der Bundesregierung auf Vorschlag des Bundesministers für Wirt-
schaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. 

Geschlechtsneutrale Funktionsbezeichnungen 
§ 7. Die in diesem Bundesgesetz verwendeten Funktionsbezeichnungen sind 

geschlechtsneutral zu verstehen. 
Bezugnahme auf Unionsrecht 
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§ 8. Durch dieses Bundesgesetz werden Bestimmungen der Richtlinie 
2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendioxid, ABl. L 140 vom 
05.06.09 S. 114-135, umgesetzt.

Artikel 2 
Änderung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 

§ 1. (1) … 
(2) Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 

85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei be-
stimmten öffentlichen und privaten Projekten, ABl. Nr. L 175 vom 
05.06.1985 S. 40, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2003/35/EG über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Aus-
arbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und 
zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des 
Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang 
zu Gerichten, ABl. Nr. L 156 vom 25.06.2003 S. 17, umgesetzt.

§ 1. (1) … 
(2) Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 85/337/EWG über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, 
ABl. Nr. L 175 vom 05.06.1985 S. 40, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung 
der Richtlinie 85/337/EWG, ABl. Nr. L 140 vom 05.06.2009 S. 114, umgesetzt. 

Anhang 1 Anhang 1
 

Spalte 1 Spalte 
2 

Spalte 3 
 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 

Z 
4 

a) Thermische Kraft-
werke oder andere 
Feuerungs- anlagen 
mit einer Brenn-
stoffwärmeleistung 
von mindestens 200 
MW; 

 b) thermische 
Kraftwerke oder 
andere Feue-
rungsanlagen in 
schutzwürdigen 
Gebieten der Ka-
tegorie D mit ei-
ner Brennstoff-
wärmeleistung 
von mindestens 
100 MW. 

Z 4 a) Thermische Kraftwerke 
oder andere Feuerungsan-
lagen mit einer Brenn-
stoffwärmeleistung von 
mindestens 200 MW;´ 

b) Anlagen für die Abschei-
dung von Kohlenstoff-
dioxidströmen zum Zwe-
cke der geologischen 
Speicherung aus Anlagen 
der lit. a oder Anlagen mit 
einer jährlichen Kohlen-
stoffdioxidabscheidung 

 c) thermische 
Kraftwerke oder 
andere Feuerungs-
anlagen in schutz-
würdigen Gebie-
ten der Kategorie 
D mit einer 
Brennstoffwärme-
leistung von min-
destens 100 MW. 
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von insgesamt mindestens 
1,5 Millionen t; 

 
Z 
13 

 
a) Rohrleitungen für 

den Transport von 
Öl, Erdölprodukten, 
Chemikalien oder 
Gas mit einem In-
nendurchmesser von 
mindestens 800 mm 
und einer Länge von 
mindestens 40 km; 

 
 b) Rohrleitungen für 

den Transport von 
Öl, Erdölproduk-
ten, Chemikalien 
oder Gas in 
schutzwürdigen 
Gebieten der Ka-
tegorien A oder C 
mit einem Innen-
durchmesser von 
mindestens 500 
mm und einer 
Länge von min-
destens 25 km. 

Berechnungsgrundlage 
für Änderungen (§ 3a 
Abs. 2 und 3) der lit. a 
und b ist die Leitungs-
länge. 

Z 
13 

a) Rohrleitungen für den 
Transport von Öl, Erdöl-
produkten, Chemikalien 
oder Gas mit einem In-
nendurchmesser von min-
destens 800 mm und einer 
Länge von mindestens 40 
km; 

b) Rohrleitungen für den 
Transport von Kohlen-
stoffdioxidströmen für die 
Zwecke der geologischen 
Speicherung mit einem 
Innendurchmesser von 
mindestens 300 mm und 
einer Länge von mindes-
tens 40 km; 

 
c) Rohrleitungen für 

den Transport von 
Öl, Erdöl-
produkten, Che-
mikalien oder Gas 
in schutzwürdigen 
Gebieten der Ka-
tegorien A oder C 
mit einem Innen-
durchmesser von 
mindestens 500 
mm und einer 
Länge von min-
destens 25 km. 

d) Rohrleitungen in 
schutzwürdigen 
Gebieten der Ka-
tegorien A oder C 
für den Transport 
von Kohlenstoff-
dioxidströmen für 
die Zwecke der 
geologischen 
Speicherung mit 
einem Innen-
durchmesser von 
mindestens 
150 mm und einer 
Länge von min-
destens 25 km. 

Berechnungsgrundlage 
für Änderungen (§ 3a 
Abs. 2 und 3) der lit. a 
bis d ist die Leitungs-
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länge; Z 13 erfasst 
auch Verdichter-
stationen.

    Z 
29a 

Speicherstätten zur geologi-
schen Speicherung von Koh-
lenstoffdioxid, sofern sie nicht 
vom Bundesgesetz über das 
Verbot der geologischen Spei-
cherung von Kohlenstoffdio-
xid, BGBl. I Nr. x/xx, verboten 
sind. Ausgenommen sind Spei-
cherstätten mit einem geplan-
ten Gesamtspeichervolumen 
von weniger als 100 000 t zu 
Forschungszwecken oder zur 
Entwicklung oder Erprobung 
neuer Produkte und Verfahren.

  

    Z 
89 

 Anlagen für die Abscheidung 
von Kohlenstoffdioxidströmen 
zum Zwecke der geologischen 
Speicherung aus Industriean-
lagen, soweit nicht unter Z 4 
erfasst, mit einer jährlichen 
Kohlenstoffdioxidabscheidung 
von insgesamt mindestens 
750 000 t.
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Artikel 3 
Änderung des Bundes-Umwelthaftungsgesetzes 

Anwendungsbereich 
§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für 

 1. Schädigungen von Gewässern und für jede unmittelbare 
Gefahr solcher Schädigungen durch die Ausübung einer 
der in Anhang 1 angeführten beruflichen Tätigkeiten und 

 2. Schädigungen des Bodens und für jede unmittelbare Ge-
fahr solcher Schädigungen durch die Ausübung einer der 
in Anhang 1 Z 1 bis 11 angeführten beruflichen Tätigkei-
ten. 

(2) … 
(3) Weitergehende Verpflichtungen auf Grund von unmittel-

bar anwendbaren gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften sowie 
von Gesetzen und auf deren Grundlage erlassenen Verordnungen 
und Bescheiden, die die Vermeidung oder die Sanierung von 
Umweltschäden regeln, bleiben unberührt. 

(4) …

Anwendungsbereich 
§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für 

 1. Schädigungen von Gewässern und für jede unmittelbare Gefahr solcher 
Schädigungen durch die Ausübung einer der in Anhang 1 angeführten be-
ruflichen Tätigkeiten und 

 2. Schädigungen des Bodens und für jede unmittelbare Gefahr solcher Schädi-
gungen durch die Ausübung einer der in Anhang 1 Z 1 bis 11 und Z 15 an-
geführten beruflichen Tätigkeiten. 

(2) … 
(3) Weitergehende Verpflichtungen auf Grund von unmittelbar anwendbaren 

unionsrechtlichen Vorschriften sowie von Gesetzen und auf deren Grundlage erlas-
senen Verordnungen und Bescheiden, die die Vermeidung oder die Sanierung von 
Umweltschäden regeln, bleiben unberührt. 

(4) … 

Kosten der Vermeidungs- und Sanierungstätigkeit 
§ 8. (1) … 
(5) Können Kosten nach den vorstehenden Absätzen bei dem 

zur Kostentragung Verpflichteten nicht hereingebracht werden, 
dann kann zur Kostentragung der Eigentümer (jeder Miteigentü-
mer) der Liegenschaft, von der die Schädigung ausgeht, verpflich-
tet werden, sofern er den Anlagen oder Maßnahmen, von denen 
die Schädigung ausgeht, zugestimmt oder sie freiwillig geduldet 
und ihm zumutbare Abwehrmaßnahmen unterlassen hat. Dies gilt 
unter den Voraussetzungen von § 31 Abs. 4 zweiter Satz 
WRG 1959 auch für den Rechtsnachfolger des Liegenschaftsei-
gentümers. 

(6) …

Kosten der Vermeidungs- und Sanierungstätigkeit 
§ 8. (1) … 
(5) Können Kosten nach den vorstehenden Absätzen bei dem zur Kostentra-

gung Verpflichteten nicht hereingebracht werden, dann kann zur Kostentragung der 
Eigentümer (jeder Miteigentümer) der Liegenschaft, von der die Schädigung aus-
geht, verpflichtet werden, sofern er den Anlagen oder Maßnahmen, von denen die 
Schädigung ausgeht, zugestimmt oder sie freiwillig geduldet und ihm zumutbare 
Abwehrmaßnahmen unterlassen hat. Dies gilt unter den Voraussetzungen von § 31 
Abs. 4 zweiter Satz WRG 1959 auch für die Rechtsnachfolger des Liegenschaftsei-
gentümers. 
 
 

(6) … 

Grenzüberschreitende Umweltschäden Grenzüberschreitende Umweltschäden 
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§ 10. (1) Ist ein Umweltschaden eingetreten, der Auswirkun-
gen auf das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union haben kann, hat die Behörde diesen Mitgliedstaat zu unter-
richten. 

(2) Stellt eine Behörde einen Umweltschaden fest, der außer-
halb des Staatsgebiets der Republik Österreich verursacht wurde, 
kann sie dies der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
und den in Betracht kommenden anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union melden und gegenüber diesen Mitgliedstaa-
ten die bei den Rechtsträgern, die den Aufwand der Behörde tra-
gen, angefallenen Kosten für Vermeidungs- und Sanierungsmaß-
nahmen geltend machen. 

(3) …

§ 10. (1) Ist ein Umweltschaden eingetreten, der Auswirkungen auf das Gebiet 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union haben kann, hat die Behörde 
diesen Mitgliedstaat zu unterrichten. 

(2) Stellt eine Behörde einen Umweltschaden fest, der außerhalb des Staatsge-
biets der Republik Österreich verursacht wurde, kann sie dies der Europäischen 
Kommission und den in Betracht kommenden anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union melden und gegenüber diesen Mitgliedstaaten die bei den Rechtsträ-
gern, die den Aufwand der Behörde tragen, angefallenen Kosten für Vermeidungs- 
und Sanierungsmaßnahmen geltend machen. 
 
 
 

(3) … 

Berichte 
§ 15. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermächtigt, mit Verordnung 
die der Kommission der Europäischen Gemeinschaften in Angele-
genheiten der Umwelthaftung zu erstattenden Berichte zu regeln.

Berichte 
§ 15. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-

wirtschaft wird ermächtigt, mit Verordnung die der Europäischen Kommission in 
Angelegenheiten der Umwelthaftung zu erstattenden Berichte zu regeln. 

Bezugnahme auf Gemeinschaftsrecht 
§ 19. Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 

2004/35/EG über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden, ABl. Nr. L 143/56 vom 30. April 2004, in 
der Fassung der Richtlinie 2006/21/EG über die Bewirtschaftung 
von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie und zur Än-
derung der Richtlinie 2004/35/EG, ABl. Nr. L 102/15 vom 
11. April 2006, in österreichisches Recht umgesetzt.

Bezugnahme auf Unionsrecht 
§ 19. Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2004/35/EG über Um-

welthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, ABl. Nr. L 143 
vom 30. April 2004, S. 56, in der Fassung der Richtlinie 2006/21/EG über die Be-
wirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie und zur Ände-
rung der Richtlinie 2004/35/EG, ABl. Nr. L 102 vom 11. April 2006, S. 15, und der 
Richtlinie 2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendioxid, ABl. 
Nr. L 140 vom 5. Juni 2009, S. 114, in österreichisches Recht umgesetzt.

ANHANG 1
 
TÄTIGKEITEN IM SINN DES § 2 Abs. 1: 
 
 1. Der Betrieb von Anlagen, die einer Genehmigung oder 

Bewilligung nach bundesrechtlichen Vorschriften bedür-
fen, die in Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung, ABl. Nr. L 257 vom 10. Oktober 1996, S. 

ANHANG 1
 
TÄTIGKEITEN IM SINN DES § 2 Abs. 1: 
 
 1. Der Betrieb von Anlagen, die in Anhang I der Richtlinie 2008/1/EG über 

die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, 
ABl. Nr. L 24 vom 29. Jänner 2008, S. 8, genannt sind und einer Genehmi-
gung oder Bewilligung nach bundesrechtlichen Vorschriften bedürfen, wie 
insbesondere gemäß § 77a iVm Anlage 3 der Gewerbeordnung 1994 (Ge-
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26, erlassen wurden, wie insbesondere § 77a iVm Anlage 
3 der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. 
Nr. 194, § 37 Abs. 1 iVm Anhang 5 des Abfallwirt-
schaftsgesetzes 2002 (AWG 2002), BGBl. I Nr. 102, 
§ 121 des Mineralrohstoffgesetzes (MinroG), BGBl. I 
Nr. 38/1999, § 5 Abs. 3 des Emissionsschutzgesetzes für 
Kesselanlagen (EG-K), BGBl. I Nr. 150/2004. Dies gilt 
nicht für die Tätigkeiten, die der Z 12 unterliegen, sowie 
für den Betrieb von Anlagen oder Anlagenteilen, die 
überwiegend für Zwecke der Forschung, Entwicklung und 
Erprobung neuer Erzeugnisse und Verfahren genutzt wer-
den. 

 2. …

wO 1994), BGBl. Nr. 194, § 37 Abs. 1 iVm Anhang 5 des Abfallwirt-
schaftsgesetzes 2002 (AWG 2002), BGBl. I Nr. 102, § 121 und § 121f 
Abs. 1 des Mineralrohstoffgesetzes (MinroG), BGBl. I Nr. 38/1999, § 5 
Abs. 3 des Emissionsschutzgesetzes für Kesselanlagen (EG-K), BGBl. I 
Nr. 150/2004. Dies gilt nicht für die Tätigkeiten, die der Z 12 unterliegen, 
sowie für den Betrieb von Anlagen oder Anlagenteilen, die überwiegend für 
Zwecke der Forschung, Entwicklung und Erprobung neuer Erzeugnisse und 
Verfahren genutzt werden. 

 2. … 

 6. Die Herstellung, Verwendung, Lagerung, Verabreichung, 
das Abfüllen, die Freisetzung in die Umwelt und die in-
nerbetriebliche Beförderung von 

 - gefährlichen Stoffen und gefährlichen Zubereitungen 
im Sinn der §§ 2 und 3 des Chemikaliengesetzes 1996 
(ChemG 1996), BGBl. I Nr. 53/1997, 

 - Pflanzenschutzmitteln im Sinn des § 2 Abs. 1 des 
Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 60, 
und 

 -  Biozid-Produkten im Sinn des § 2 Abs. 1 Z 2 des Bio-
zid-Produkte-Gesetzes (BiozidG), BGBl. I 
Nr. 105/2000, 

soweit diese Tätigkeiten nicht von Z 13 erfasst werden.

 6. Die Herstellung, Verwendung, Lagerung, Verabreichung, das Abfüllen, die 
Freisetzung in die Umwelt und die innerbetriebliche Beförderung von 

 - gefährlichen Stoffen und gefährlichen Zubereitungen im Sinn der §§ 2 
und 3 des Chemikaliengesetzes 1996 (ChemG 1996), BGBl. I 
Nr. 53/1997, 

 - Pflanzenschutzmitteln im Sinn des Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und 
zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates, 
ABl. Nr. L 309 vom 24. November 2009, S. 1, und 

 - Biozid-Produkten im Sinn des § 2 Abs. 1 Z 2 des Biozid-Produkte-
Gesetzes (BiozidG), BGBl. I Nr. 105/2000, 

soweit diese Tätigkeiten nicht von Z 13 erfasst werden. 

 12. Der Betrieb von Anlagen, die einer Genehmigung oder 
Bewilligung nach landesrechtlichen Vorschriften bedür-
fen, die in Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung, ABl. Nr. L 257 vom 10. Oktober 1996, S. 
26, erlassen wurden. 

 12. Der Betrieb von Anlagen, die in Anhang I der Richtlinie 2008/1/EG über 
die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, 
ABl. Nr. L 24 vom 29. Jänner 2008, S. 8, genannt sind und einer Genehmi-
gung oder Bewilligung nach landesrechtlichen Vorschriften bedürfen. 

  15. Der Betrieb von Speicherstätten gemäß der Richtlinie 2009/31/EG über die 
geologische Speicherung von Kohlendioxid, ABl. Nr. L 140 vom 5. Juni 
2009, S. 114.
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Artikel 4 
Änderung der Gewerbeordnung 1994 

§ 382. (1) … 
(46) … 

§ 382. (1) … 
(46) … 
(47) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2011 wird die Richtlinie 2009/31/EG über 

die geologische Speicherung von Kohlendioxid, ABl. L 140 vom 5. Juni 2009, S. 114, umgesetzt. 
(48) Anlage 3 Z 6.8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2011 tritt mit Ab-

lauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft.

Anlage 3
IPPC-Betriebsanlagen 

 1. Nicht zu den im Folgenden genannten Anla-
gen oder Anlagenteilen zählen solche Anla-
gen oder Anlagenteile, die ausschließlich der 
Forschung, Entwicklung und Erprobung 
neuer Erzeugnisse und Verfahren, insbeson-
dere im Labor- oder Technikumsmaßstab, 
dienen. 

 2. Die im Folgenden genannten Schwellenwer-
te beziehen sich allgemein auf die Produkti-
onskapazitäten oder Leistungen. Werden 
mehrere Tätigkeiten derselben Kategorie in 
ein- und derselben Betriebsanlage durchge-
führt, so sind die Kapazitäten dieser Tätig-
keiten zusammenzurechnen. 

Anlage 3
IPPC-Betriebsanlagen 

 1. Nicht zu den im Folgenden genannten Anlagen oder Anlagenteilen zählen solche Anla-
gen oder Anlagenteile, die ausschließlich der Forschung, Entwicklung und Erprobung 
neuer Erzeugnisse und Verfahren, insbesondere im Labor- oder Technikumsmaßstab, 
dienen. 

 2. Die im Folgenden genannten Schwellenwerte beziehen sich allgemein auf die Produkti-
onskapazitäten oder Leistungen. Werden mehrere Tätigkeiten derselben Kategorie in ein- 
und derselben Betriebsanlage durchgeführt, so sind die Kapazitäten dieser Tätigkeiten 
zusammenzurechnen. 

 Anlagenart Schwellenwerte
1. Energiewirtschaft  
 …  
6. Sonstige Industriezwei-

ge 
 

 …  
 

Anlagenart Schwellenwerte
1. Energiewirtschaft

 …
6. Sonstige Industriezweige

 …  

6.8 Abscheidung von CO2-Strömen aus unter diese Anlage 
fallenden IPPC-Betriebsanlagen für die Zwecke der geologi-
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schen Speicherung gemäß der Richtlinie 2009/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 
über die geologische Speicherung von Kohlendioxid

Artikel 5 
Änderung des Mineralrohstoffgesetzes 

Maßnahmen für Aufbereitungsanlagen
§ 121. …

Maßnahmen für Aufbereitungsanlagen
§ 121. …

 § 121f. (1) §§ 121 bis 121e sind auch für die Abscheidung von Kohlenstoffdioxidströmen 
aus Anlagen im Sinne des § 121 Abs. 1 für die Zwecke der geologischen Speicherung anzuwen-
den. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Anlagen oder Anlagenteile, die ausschließlich der Forschung, Ent-
wicklung und Erprobung neuer Erzeugnisse und Verfahren, insbesondere im Labor- oder 
Technikumsmaßstab, dienen.

In-Kraft-Treten 
§ 223. (1)  … 
(22) … 

In-Kraft-Treten
§ 223. (1)  … 
(22) … 
(23) § 121f in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2011 tritt mit Ablauf des 

Tages der Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft. 
(24) Durch § 121f in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2011 werden Be-

stimmungen der Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung, ABl. L 24 vom 29.01.2008 S. 8-29, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendioxid, ABl. L 140 vom 
05.06.09 S. 114-135, umgesetzt.
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